
                                                                                                                     

Allgemeine Verbraucherinformationen zur Sachversicherung
(Stand: 2014-11)

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich 
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln. 
Auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicherten-
gemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist das Erheben, Speichern, Verändern oder 
Übermitteln von personenbezogenen Daten oder ihre Nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die 
Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn es für die Begründung, 
Durchführung oder Beendigung eines rechtsgeschäftlichen oder 
rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnis mit dem Betroffenen 
erforderlich ist oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der
speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an den 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden 
Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage 
für die Datenverarbeitung ist in Ihrer Versicherungsanfrage oder Ihrem 
Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des 
Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch - außer in der 
Unfallversicherung - schon mit Ablehnung des Antrages oder durch 
Ihren jederzeit möglichen Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung 
bei Anfrage- oder Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 
kommt es unter Umständen nicht zu einer Angebotsabgabe oder 
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 
gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und 
-nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der 
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die - wie z.B. beim 
Arzt - einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des 
Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, 
Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im 
Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel enthalten.

Im folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir erheben, speichern, verarbeiten und nutzen Daten, die für den 
Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben 
im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag 
versicherungstechnische Daten, wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, 
Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, 
z.B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes 
geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre
Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. den
vom Arzt ermittelten Grad der Invalidität.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf
einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls 

entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des 
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. 
Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung 
mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer 
weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten 
übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 
Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z.B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen 
Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um
Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen zu 
erteilen. Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen 
(Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei 
Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten 
unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen 
weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 
wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts 
oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder 
auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten. 
Dazu bestehen beim Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) und beim Verband der privaten 
Krankenversicherung (PKV) zentrale Hinweissysteme. 

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden 
dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:
Unfallversicherung
Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht / Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher 
Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines 
Unfalls oder von Unfallfolgen / außerordentlicher Kündigung durch den
Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf 
Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherung
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt 
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der 
Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung. Schadenaufklärung. Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.

Allgemeine Haftpflichtversicherung
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei 
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung. Schadenaufklärung und -verhütung.
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Transportversicherung
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) 
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch.

5. Für den Fall der Betreuung durch Versicherungsmakler
Falls Sie in Ihren Versicherungsangelegenheiten durch einen 
Versicherungsmakler betreut werden, gehen wir davon aus, dass 
dieser auch in Bezug auf die Einhaltung des Datenschutzes berechtigt 
ist, personenbezogene Daten an uns zu übermitteln. Der von Ihnen 
beauftragte Makler erhält zu diesen Zwecken von uns die für die 
Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge und
Höhe von Versicherungsleistungen, um seine Aufgaben 
ordnungsgemäß erfüllen zu können. Ausschließlich zum Zweck von 
Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Makler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 
Makler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch 
Maklergesellschaften oder Maklerpools. Jeder Makler ist gesetzlich 
und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine 
besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn 
sich der Makler zur Erfüllung seiner Aufgaben Dienstleistern, wie z.B. 
Untervermittler, Maklerpools oder Assekuradeure bedient.

6. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem BDSG neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft, sowie unter 
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung Ihrer bei unserer Gesellschaft gespeicherten Daten. 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Richten 

Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten 
stets an uns.

Dienstleister und Auftragnehmer der Hübener Versicherungs-
Aktiengesellschaft

Nachstehend finden Sie eine Liste der möglichen 
Dienstleister/Auftragnehmer der Hübener Versicherungs-
Aktiengesellschaft, die personenbezogene Daten sowie 
Gesundheitsdaten im Auftrag erheben und verarbeiten und/oder im 
Wege der Funktionsübertragung übermittelt bekommen können. Das 
bedeutet, dass für jede Datenverarbeitung, Datenerhebung und 
Datenübermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher 
der Dienstleister/Auftragnehmer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt 
eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste 
genannt ist.

Auftragnehmer, 
Kategorie

Übertragene Aufgaben, Funktionen Gesundheits
daten

Externe EDV-
Dienstleister

Rechenzentrum, Rechnungswesen, 
Statistik, Inkasso, Exkasso, 
Forderungseinzug, Postversand

Ja, teilweise

Gutachter und 
Sachverständige

Erstellung von Gutachten, 
Beratungsdienstleistungen

Ja, teilweise

Rückversicherer Gewährung von 
Rückversicherungsschutz, 
Leistungsprüfung

Ja, teilweise

Sonstige Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten, 
Aktenentsorgung, Adressprüfung

Ja, teilweise
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Allgemeine Informationen nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen (VVG-lnfoV)

1. Identität des Versicherers
Hübener Versicherungs-Aktiengesellschaft
Ballindamm 37, DE-20095 Hamburg
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 97637 
Sitz des Unternehmens: Hamburg
Vers.-Steuer-Nr.: 9116/806/01471

2. Ansprechpartner im Ausland
Trifft auf diese Versicherungsart nicht zu.

3. Ladungsfähige Anschrift des Versicherers und 
vertretungsberechtigte Personen
Hübener Versicherungs-Aktiengesellschaft
Ballindamm 37, DE-20095 Hamburg
Internet: www.huebener‐ag.eu E‐Mail: post@huebener-ag.eu
Vertreten durch die Vorstände Nicolas Hübener, Dietmar Linde
Aufsichtsratsvorsitzender: Vincent Schlüter

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige 
Aufsichtsbehörde
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss und 
in der Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn

5. Garantiefonds und Einlagensicherung
Trifft auf diese Versicherungsart nicht zu.

6. Vertragsbedingungen, anwendbares Recht, wesentliche Merkmale 
der Versicherungsleistung
a) Die für das Versicherungsverhältnis geltenden Bedingungen sind den
Ihnen ausgehändigten Unterlagen beigefügt. Auf Ihren Vertrag findet 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

b) Angaben über die Art, den Umfang, die Fälligkeit und die Erfüllung 
der Leistung des Versicherers finden Sie in den beigefügten 
Allgemeinen Vertragsdaten sowie den Allgemeinen Bedingungen, 
Besonderen Vereinbarungen und Klauseln. Die Versicherungsleistung 
erbringen wir in Euro.

7. Gesamtpreis der Versicherung
Den Beitrag des Vertrages können Sie dem Vorschlag, dem Antrag oder
dem Versicherungsschein entnehmen.

8. Zusätzliche Kosten
Zusätzlich zu dem unter Punkt 7 genannten Gesamtpreis der 
Versicherung werden von uns keine weiteren planmäßigen Gebühren 
oder Kosten erhoben. 
Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand verursacht wird, können wir die in solchen Fällen 
durchschnittlich entstehenden Kosten als pauschalen 
Abgeltungsbeitrag gesondert in Rechnung stellen. Dies gilt 
beispielsweise bei Erteilung einer Ersatzurkunde oder von Abschriften 
des Versicherungsscheins, schriftlicher Fristsetzung bei Nichtzahlung 
von Folgebeiträgen, Verzug bei Folgebeiträgen, Rückläufern im 
Lastschriftverfahren, Durchführung von Vertragsänderungen.

9. Zahlung und Erfüllung des Beitrages
Der Erstbeitrag wird unverzüglich nach Erhalt des Versicherungsscheins
fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Der 
Beitrag gilt als gezahlt, sobald die Zahlung beim Versicherer eingeht. 
Bei erteilter Einzugsermächtigung hat der Versicherungsnehmer 
sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene Konto zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. Folgende 
Zahlungsweisen sind möglich, sofern der Teilzahlungsmindestbetrag 
erreicht oder überschritten wird:

- jährlich
- halbjährlich (3 % Zuschlag)
- vierteljährlich (5 % Zuschlag)
- monatlich (5 % Zuschlag) / nur Lastschrift

Bei bestimmten Vertragsformen, wie z. B. kurzfristige Versicherung, 
Gebäudeversicherung für Leerstand oder in der Bauherren‐
Haftpflichtversicherung erfolgt die Zahlung in Form eines 
Einmalbeitrags.

10. Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Übergebene Informationen haben 6 Wochen Gültigkeit. Haben wir 
Ihnen ein Angebot auf Abschluss eines Versicherungsvertrags 
unterbreitet, so halten wir uns ebenfalls 6 Wochen an dieses Angebot 
gebunden.

11. Hinweis auf Kapitalanlage‐Risiken
Trifft auf diese Versicherungsart nicht zu.

12. Zustandekommen des Vertrages/Versicherungsschutzes
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragstellers auf 
Versicherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer 
zustande. Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die 
Ausstellung eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung 
(z.B. Deckungsbestätigung) bestätigt. Der Versicherungsschutz beginnt 
zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt 
wird (siehe Punkt 9). Vorbehaltlich Ihres Widerrufsrechts nach §8 
Versicherungsvertragsgesetz ist der Versicherer berechtigt, Ihren 
Antrag auf Abschluss eines Versicherungsvertrags bis zum Ablauf von 
einem Monat anzunehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit dem Tag 
der Antragstellung.

13. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt am Tag nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die 
Vertragsbestimmungen einschließlich Ihrer Versicherungsbedingungen 
sowie die Verbraucherinformationen gemäß § 7 Abs. 2 des 
Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform 
zugegangen sind bzw. mit Abgabe Ihrer Vertragserklärung, wenn diese 
später erfolgt. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. 

Den Widerruf richten Sie bitte an das unter Punkt 3 genannte 
Unternehmen. 

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie zum 
Beispiel einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher 
Versicherungsvertrag weiter. Das Widerrufsrecht besteht nach § 8 Abs. 
3 Versicherungsvertragsgesetz nicht bei Versicherungsverträgen mit 
einer Laufzeit von weniger als einem Monat. 

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz mit 
Zugang Ihres Widerrufs bei uns. Ist der Versicherungsfall zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht eingetreten, erstatten wir Ihnen die gezahlten 
Beiträge in voller Höhe. Ist der Versicherungsfall vor Zugang Ihres 
Widerrufs bereits eingetreten und werden deshalb Ansprüche aus dem
Vertrag geltend gemacht, stehen uns die Beiträge bis zum Zugang des 
Widerrufs zu. Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. 

Bei einer Vertragsänderung bezieht sich das Widerrufsrecht 
ausschließlich auf den geänderten Teil des Vertrags. Insofern besteht 
bei einem wirksamen Widerruf der Versicherungsvertrag mit dem 
ursprünglichen Vertragsinhalt weiter.
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14. Laufzeit des Vertrages
Die Laufzeit des Vertrages können Sie dem Vorschlag, dem Antrag oder
dem Versicherungsschein entnehmen.

15. Kündigung/Beendigung des Vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der 
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor 
dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung 
zugegangen ist. Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Vertragslaufzeit, 
besteht bereits zum Ablauf des dritten Versicherungsjahres die 
Kündigungsmöglichkeit. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr 
oder liegt ein Vertrag mit Einmalbeitrag vor, endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf. Nach einem Schadensfall können 
beide Parteien innerhalb eines Monats nach Anerkennung bzw. im 
Falle eines Rechtsstreits den Vertrag kündigen.

Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen.

16. Abweichendes Recht bei der Vertragsanbahnung 
Es wird ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
zugrunde gelegt.

17. Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Das zuständige Gericht für den Vertrag 
ist dasjenige Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen
Wohnsitz hat (§ 215 VVG) oder wenn der Versicherungsnehmer seinen 
Sitz im Ausland hat der Sitz des Versicherers.

18. Sprachen der Vertragsbedingungen, der Vertragsinformationen 
und der Kommunikation von Versicherer und Versicherungsnehmer 
während der Vertragslaufzeit
Auf Ihren Vertrag findet die deutsche Sprache Anwendung. Das 
bedeutet, dass alle Vertragsunterlagen, wie zum Beispiel die 
Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten 
Informationen in deutscher Sprache verfasst werden. Der Versicherer 
verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des 
Vertrages in deutscher Sprache zu führen.

19. Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde‐ und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtlichen
Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten zwischen 
ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine Schlichtungsstelle 
nach § 214 VVG eingeschaltet werden. 

Schlichtungssuchende können sich wenden an:
Verein Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0800 36 96 000 (Kostenlos aus dem deutschen Festnetz. Bei 
Anrufen aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise 
entstehen.)
Fax: 0800 36 99 000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers, den Rechtsweg zu 
beschreiten, bleibt davon unberührt.

20. Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Bitte richten Sie bei Unstimmigkeiten Ihre Beschwerden vorrangig an 
uns oder den betreuenden Vermittler. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit, sich an die unter Punkt 4 genannte zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden.
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Produktinformationsblatt „Gebäude- / Inhaltsversicherung“

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese 
Informationen sind jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, dem Versicherungsschein und den 
beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
Wir bieten Ihnen eine Gebäudeversicherung und oder 
Inhaltsversicherung an. In Abhängigkeit der von Ihnen gewünschten 
und somit versicherten Gefahren sind folgende Bedingungen
• Allgemeine Bedingungen für die Feuerversicherung (AFB 2008)
• Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung 

(AWB 2008)
• Allgemeine Bedingungen für die Sturmversicherung (AStB 2008)
• Allgemeine Bedingungen für die Einbruchdiebstahl- und 

Raubversicherung (AERB 2008)
• Allgemeine Bedingungen für die Elektronikversicherung (ABE 

2008)
• Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer 

Elementarschäden (BWE 2008 / Version 01.01.2008)
• Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung (AGIB 2008)
Grundlage sowie alle weiteren im Antrag genannten Besonderen 
Bedingungen und Vereinbarungen.

2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
Abhängig von dem von Ihnen beantragten Versicherungsschutz 
versichern wir Ihr Gebäude und oder Ihren Inhalt gegen Schäden durch
- soweit jeweils vereinbart - Feuer, Leitungswasser, Sturm (soweit 
dieser eine Windstärke von 8 Beaufort, d.h. 63 km/h erreicht), Hagel, 
Einbruchdiebstahl und weitere Elementarschäden. 

In der Gebäudeversicherung ersetzen wir Ihnen je nach 
Vertragsgestaltung den ortsüblichen Neubauwert, den Neuwert oder 
den Zeitwert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die 
beantragten Gebäude und Gebäudebestandteile. Bitte vergessen Sie 
nicht, im Versicherungsantrag Nebengebäude und Garagen anzugeben,
damit diese vom Versicherungsschutz erfasst werden. Gleiches gilt für 
weitere Grundstückbestandteile wie Hundehütten, Einfriedungen, 
Müllboxen usw.. Versicherungsschutz für Photovoltaikanlagen ist in der
Gebäudeversicherung ebenfalls nicht enthalten.

In der Inhaltsversicherung ersetzen wir Ihnen je nach Vertrags-
gestaltung den Neuwert oder den Zeitwert. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf die beantragten versicherten Sachen. Dies können 
technische und kaufmännische Betriebseinrichtung, Waren, Vorräte 
oder auch Hausratgegenstände sein.

In der Glasversicherung entschädigen wir alle gemäß Vertrag 
versicherten Sachen (z.B. fertig eingesetzten oder montierten 
Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas), die durch Bruch zerstört oder 
beschädigt werden.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den beigefügten 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen/ Vereinbarungen 
und Klauseln.

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?
Die Höhe Ihres Beitrages ist abhängig vom konkret gewählten 
Versicherungsschutz und der Art der Zahlweise. Einzelheiten hierzu 
finden Sie in Ihrem Antrag und den allgemeinen Vertragsdaten. Bitte 
bezahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag spätestens zwei 
Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins. Alle weiteren Beiträge 
sind jeweils zu dem vereinbarten Termin zu zahlen. Falls Sie uns eine 
Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie bitte rechtzeitig für 
ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag schuldhaft nicht 
rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zurücktreten, wie 
Sie nicht gezahlt haben. Auch der Versicherungsschutz beginnt erst mit
dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns. Wenn Sie einen 

Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, fordern wir Sie auf, den 
rückständigen Beitrag innerhalb einer Frist von mindestens zwei 
Wochen zu zahlen. Nach Ablauf dieser Zahlungsfrist entfällt Ihr 
Versicherungsschutz. Auch können wir den Vertrag kündigen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den beigefügten 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen/ Vereinbarungen 
und Klauseln.

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten 
wir einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir 
einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. Dies ist 
abhängig von dem von Ihnen gewählten Versicherungsschutz. 
Nachfolgend haben wir auszugsweise diejenigen Ausschlüsse 
aufgeführt, die aus Ihrer Sicht am wichtigsten sind:
• Wir sind nicht zur Leistung verpflichtet, wenn Sie den 

Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführen.
• Sollten Sie einen Schaden grob fahrlässig verursacht haben, sind 

wir berechtigt, unsere Leistung entsprechend der Schwere des 
Verschuldens zu kürzen.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine 
vollständige Aufzählung der Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte 
Ihrem Antrag, den Allgemeinen Bedingungen, Besonderen 
Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die
im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Beachten Sie die benannten 
Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann 
schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der 
Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder 
teilweise verlieren Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig 
vom Vertrag lösen.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den beigefügten 
Allgemeinen Bedingungen, Besonderen Bedingungen/ Vereinbarungen 
und Klauseln.

6. Welche Verpflichtungen haben Sie während der Laufzeit des 
Vertrages und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten 
haben?
Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vorherige
Zustimmung keine Handlung vornehmen, die die Gefahr eines 
Schadens erhöhen kann. Sollten Sie nachträglich erkennen, dass sich 
die Gefahr erhöht hat, müssen Sie uns diesen Umstand unverzüglich 
mitteilen.

Eine Gefahrerhöhung liegt zum Beispiel vor bei Leerstand (außer dies 
explizit beantragt). Des Weiteren sind Sie verpflichtet unter anderem 
alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften, u.a. Revision der elektrischen  Anlagen zu 
beachten.

Weitere Verpflichtungen und Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem 
Antrag, den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, Besonderen 
Bedingungen/ Vereinbarungen und Klauseln.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je
nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen 
können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen.
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7. Welche Verpflichtungen haben Sie, wenn ein Schaden eingetreten 
ist und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Ist ein Schaden ein getreten, haben Sie insbesondere den Schaden 
gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. 

Wenn ein Schadenfall eingetreten ist, setzen Sie sich bitte unverzüglich
mit uns in Verbindung. Holen Sie von uns Weisungen zur 
Schadenabwendung / -minderung ein, soweit dies die Umstände 
gestatten. Folgen Sie unseren Weisungen, soweit dies für Sie zumutbar 
ist. Bitte erleichtern Sie uns die Untersuchungen, die nötig sind, um 
Ursache und Höhe des Schadens festzustellen.

Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre 
Nichtbeachtung kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie haben. Je
nach Schwere der Pflichtverletzung können Sie Ihren 
Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen 
können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, den beigefügten Allgemeinen 
Bedingungen, Besonderen Bedingungen/ Vereinbarungen und 
Klauseln.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zum im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrags rechtzeitig 
erfolgt. 

Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr verlängert er 
sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den 
Vertrag nicht spätestens drei Monate vor dem Ende der 
Vertragslaufzeit kündigen. Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mehr als 
drei Jahren, können Sie diesen schon zum Ablauf des dritten oder jedes
darauf folgenden Jahres kündigen. Beachten Sie auch hier, dass uns 
Ihre Kündigung hierbei drei Monate vor Ablauf der ersten drei Jahre 
Ihrer Vertragslaufzeit
oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen muss.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem 
Versicherungsschein, den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, 
Besonderen Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden
Neben den beschriebenen Kündigungsmöglichkeiten zum Ablauf des 
Vertrages stehen Ihnen weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört 
das Recht, dass Sie oder wir den Vertrag auch vorzeitig kündigen 
können, wenn wir eine Leistung erbracht haben. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag, dem 
Versicherungsschein, den beigefügten Allgemeinen Bedingungen, 
Besonderen Bedingungen/Vereinbarungen und Klauseln.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
und der Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 13 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner 
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die 
Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die 
Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des 
Versicherungsnehmers entsprechend anzuwenden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem 
Gewerbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 19 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 
Vertragserklärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den 
Entschluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der 
Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, 
aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der 
Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 
1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 
Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen 
des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer 
nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur 
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen 
hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine 
Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 20 VVG Wird der Vertrag von einem Vertreter des 
Versicherungsnehmers geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 
Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die 
Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der 
Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 21 VVG (1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 
zustehenden Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei 
der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach 
Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 

Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen 
Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach 
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der 
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre.

§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger 
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 23 VVG (1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner 
Vertragserklärung ohne Einwilligung des Versicherers keine 
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die 
Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen.

§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach § 23 Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Verpflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht 
die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der 
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

§ 25 VVG (1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen 
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren 
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

§ 26 VVG (1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein,
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich 
verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die 
Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, 
dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt 
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bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der 
Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur
Leistung verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des 
Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war.

§ 27 VVG Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine 
unerhebliche Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den 
Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung 
mitversichert sein soll.

§ 28 VVG (1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 
Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam.

§ 37 VVG (1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der 
Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein 
auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat.

§ 38 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen 
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die 
Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die 
Beträge jeweils getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet.

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung 
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der 
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

§ 39 VVG (1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses 
vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird 
das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 
oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung 
beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden 
der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer 
nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen.

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der 
Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des 
Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug 
der für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern.

§ 43 VVG (1) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag
im eigenen Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der 
Person des Versicherten, schließen (Versicherung für fremde 
Rechnung).

(2) Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, ist, 
auch wenn dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass der 
Versicherungsnehmer nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen 
für fremde Rechnung handelt.

(3) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungsvertrag
für einen anderen geschlossen werden soll, gilt er als für eigene 
Rechnung geschlossen.

§ 47 VVG (1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der 
Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich
oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass 
der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist, 
nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei 
Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den 
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.

§ 74 VVG (1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des 
versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede 
Vertragspartei verlangen, dass die Versicherungssumme zur 
Beseitigung der Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung 
der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich 
aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 79 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die 
Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem 
Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die dem 
Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§ 82 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des 
Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und 
Minderung des Schadens zu sorgen.

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit 
für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem 
Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu handeln.

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 86 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch 
gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über,
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der 
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt,
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen 
eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend 
gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht.

§ 95 VVG (1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 
veräußert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich 
ergebenden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode 
entfällt, als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

§ 96 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer 
versicherten Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers
von der Veräußerung ausgeübt wird.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn
es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1
oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; 
eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht

§ 97 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung 
des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

§ 98 VVG Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des 
Versicherungsvertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil 
des Erwerbers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die 
Kündigung des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der 
Veräußerung die Schriftform oder die Textform bestimmt werden.

§ 99 VVG Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnisses 
die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, sind die 
§§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden.

§ 142 VVG (1) Bei der Gebäudefeuerversicherung hat der Versicherer 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, 
unverzüglich in Textform anzuzeigen, wenn die einmalige oder die 
erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt oder wenn dem 
Versicherungsnehmer für die Zahlung einer Folgeprämie eine Frist 
bestimmt wird. Dies gilt auch, wenn das Versicherungsverhältnis nach 
Ablauf der Frist wegen unterbliebener Zahlung der Folgeprämie 
gekündigt wird.

(2) Der Versicherer hat den Eintritt des Versicherungsfalles innerhalb 
einer Woche, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, in Textform
anzuzeigen, es sei denn, der Schaden ist unbedeutend.

§ 143 VVG (1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt 
der Versicherer gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine 
Hypothek angemeldet hat, bis zum Ablauf eines Monats ab dem 
Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu welchem dem 
Hypothekengläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder, wenn 
diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.

(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber 
einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst 
mit dem Ablauf von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die 
Beendigung und, sofern diese noch nicht eingetreten war, der 
Zeitpunkt der Beendigung durch den Versicherer mitgeteilt worden ist 
oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt hat. Satz 1 gilt 
nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener 
Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung des Versicherers oder 
durch Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der 
Hypothekengläubiger zugestimmt hat, beendet wird.

(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer 
Vereinbarung zwischen dem Versicherer und dem 
Versicherungsnehmer, durch die der Umfang des 
Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach welcher der 
Versicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur 
Wiederherstellung des versicherten Gebäudes zu zahlen.

(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht 
geltend gemacht werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch 
ihm gegenüber nach Ablauf von zwei Monaten, nachdem ihm die 
Nichtigkeit durch den Versicherer mitgeteilt worden ist oder er auf 
andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt hat.

§ 144 VVG Hat ein Hypothekengläubiger seine Hypothek angemeldet, 
ist eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den 
Versicherungsnehmer unbeschadet des § 92 Abs. 1 und des § 96 Abs. 2
nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat
vor Ablauf des Versicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit der Hypothek belastet war oder dass der 
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Hypothekengläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Die Zustimmung 
darf nicht ohne ausreichenden Grund verweigert werden.

§ 145 VVG Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 
143 befriedigt, geht die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden 
Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem gegenüber die 
Leistungspflicht des Versicherers bestehen geblieben ist. 
Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere 
Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 
diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 80 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der 
Versicherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann
jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen 
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat.

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig;

§ 146 VVG Der Versicherer ist verpflichtet, einem 
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, die 
Anmeldung zu bestätigen und auf Verlangen Auskunft über das 
Bestehen von Versicherungsschutz sowie über die Höhe der 
Versicherungssumme zu erteilen.

§ 147 VVG Hat der Hypothekengläubiger dem Versicherer eine 
Änderung seiner Anschrift oder seines Namens nicht mitgeteilt, ist § 13
Abs. 1 auf die Anzeigen und Mitteilungen des Versicherers nach den §§
142 und 143 entsprechend anzuwenden.

§ 148 VVG Ist das Grundstück mit einer Grundschuld, Rentenschuld 
oder Reallast belastet, sind die §§ 142 bis 147 entsprechend 
anzuwenden.

§ 149 VVG Die durch die §§ 142 bis 148 begründeten Rechte können 
nicht zugunsten von Hypotheken, Grundschulden oder 
Rentenschulden, die dem Versicherungsnehmer zustehen, geltend 
gemacht werden.

§ 215 VVG (1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der 
Versicherungsvermittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses 
Gericht ausschließlich zuständig.

(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der 
anderen Partei nicht anzuwenden.

(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 247 BGB (1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich 

zum 1. Januar und

1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die 
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes 
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem
ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz 
unverzüglich nach den in

Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesanzeiger bekannt

§ 280 BGB (1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem 
Schuldverhältnis, so kann der

Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies
gilt nicht, wenn der

Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der 
Gläubiger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 
verlangen.

(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den 
zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 
verlangen.

§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. 
Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen 
verlangen.

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht 
ausgeschlossen.

§ 13 ZPO Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den 
Wohnsitz bestimmt.

§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der 
Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften 
oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und 
Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, wird durch 
ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der 
Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem 
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als 
solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten 
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders 
geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder 
eines anderen Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar 
Geschäfte geschlossen werden, so können gegen

ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug 
haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die 
Niederlassung sich befindet.

§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über 
dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die 
streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die 
Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche 
Sondervermögen sind.
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